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Bezüglichder Strecke, welcheauf der Staatsbahn befahren wird
habe» die Reisendendie Wahl jeder Wagenklassefrei, und sie zahlen
außereiner Einschreibgebührpr. 10 kr. nur die tarifmäßige Eisenbahn¬
gebühr.

Für die StreckenzwischenWien, Baden, Wr. -Neustadt und Glogg-
nitzkann nur für die ersteWagenklafssaufgenommenwerden, und es.
ist die Gebühr nachder Eilposttaxezu entrichten.

4. Die bei den Postämtern aufgenommenenReisendenhaben aufdenBahnen, wie in denEilwägen 40 Pfund am Gewichteund 80 am
WerthedesGepäckesfrei. Sie sind währendder ganzenReisederSorge
um das Gepäckenthoben, für welchesdie Postanstalt nach den allge¬
meinenBestimmungenhastet.

5. Die Beförderung der PostreisendengeschiehtzwischenGloggnitz
und Mürzzuschlagmit Eilwägen, zu denenauch für dieseStreckeallein,
bei den Tagfahrten unbedingt, bei den Nachtfahrten aber bedingt, Rei¬
sendeaufgenommenwerden.

6. ZwischenMürzzuschlagund Gloggnitzkann sichübrigens auchder-
Extrapost, und wenn es der Vorrath der dort aufgestelltenEilwägen
zuläßt, eigenerSeparat-Eilfahrten bedientwerden.

Paffagier - Beförderung

über den Semmering

zur Verbindung der k. k Staats Eisenbahn mit
der Wien - Gloggnitzcr Eisenbahn

Der k. k. Postmeister und LohnkutscherFranz Seißer hat sich
gegendie unterzeichneteDirektion verbindlichgemacht, jene I>. r. Passa¬
giere, welche, ohne mit den k. k. Postwagen zu reisen, dennochdieFahr¬
te» auf beiden. obgenanntenEisenbahnenbenutze» wollen, sogleichnach
ihrer Ankunft in Mürzzuschlagoder Gloggnitzüber denSemmering auf
eine anständigeWeiseund in einem solchenZeiträumezu befördern, daß
dieselbennochzeitlichgenug vor dem Abgängeder Trains in denBahn¬
höfen anlangen.

Die zu diesemBehufe nöthigen Fahrkarten sind sowohl auf allen
Stationen der k. k.' Staats-Eisenbahn, als auchbei allen bedeutenderen
Stationen der GlöggnitzerBahn gegenVorausbezahlungvon S st. EM.
für eine viersitzigeKalesche, von 1 fl. 20 kr. CM. für einen Platz im
geschlossenenGesellschaftswagen, und von 1 fl. CM. für einenPlatz im
offenenStellwagen (letzterejedochnur für die Tagfahrten) zu bekom¬
men, und es werdenbesondersdie ?. 's. Reisendenvon Grätz undWien
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ersucht, sichdieseKarten vorher zu löse», weil hiervon die »»verweilte
Beförderungabhängig ist, indemfür die andern Passagiere, welchenicht
früher avisirt wordensind, erstbei ihrer Ankunft in Mürzzuschlagoder
Gloggnitzgesorgt, unddenselbendas sichereEintreffen vordem Abgänge
der Trains nichtverbürgt werdenkann.

JedemPassagierkannFelleisen, Mantelsäcke, Reisetaschen, Hutschach¬
teln und dergl. im Gesammtgewichtevon höchstensso Pfund bei der
Fahrt über den Semmering unter eigener Aufsicht unentgelt¬
lich auf dem ihm zugewiesenenWagen mit sichführen; alles andere
Reisegepäckeist der Gepäcks- Expeditionauf dem betreffendenBahnhöfe
zur Beförderung von Mürzzuschlagnach Gloggnitzoder viee vei-en zu
übergeben, und erstnachder Fahrt überdenSemmertng wieder in Em¬
pfang zu nehmen, wofür jedochnebstdemBahnfrachtlohnedie Gebühr
für den Transport über den Semmering mit 10 kr. CM. von I bis SO
Pfund, und mit 20 kr, CM, pr, Zentnerbei der Aufgabeentrichtetwer¬
den muß. VoluminöseGepäckstücke, dann Einrichtungenund großeKi¬
sten, endlichWaarenverschiedenerArt könnennicht mitgenommen, son¬
dern müssenals Eilgut entwedervoraus oder nachgesendetwerden.

Hinsichtlichder Haftuug und Assekuranzfür den Gepäckstransport
über den Semmering haben dieselbenBestimmungenzu gelten, welche
für beideBahnen vorgeschriebensind.

Bei der Bestellungvon ganzenWagen ist die Mauth von den Pas¬
sagierenabgesondertzu bezahlen, dagegenhaben jene Passagiere, welche
sichGesellschafts- oder Stellwagen-Karten gelösthaben, keineweitere
Gebühr zu entrichten.

Die Reisendenvon Mürzzuschlagerhalten zur Vermeidungjedes
Aufenthaltes blos am Gloggnitzer-, und jene von Gloggnitz nur am
MürzzuschlagerBahnhöfe dse nöthigen Speisen und Getränke um bil¬
ligst festgesetztePreise. Den Kutschernist verboten, Trinkgelderzu for¬
dern oder unter Wegs einzukehren.

AllenfälligeAnständeund Beschwerdenersuchtman den Bahnhofs-
cassiere» in MürzzuschlagoderGloggnitzbekanntzu geben, welcheüber
die Einhaltung der nöthigenOrdnung zu wachenhaben.

Zur Bequemlichkeitder I'. r. Passagiere von Grätz kann man die
Karten zur Fahrt vonMürzzuschlagnachGloggnitzauchim Exxeditions-
Bureau der k. k. Staats -Eisenbahn, Stadt , Hauxtwach-Platz erheben,
und unter Einem das Gepäckdaselbstals Eilgut aufgebenlassen.
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